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Artikel III-163 (ex-Artikel 12)

(1) ...

(2) Zu diesem Zweck werden durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze Maßnahmen

in folgenden Bereichen festgelegt:

a) Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzungen sowie Normen für die Erteilung von Visa für einen

langfristigen Aufenthalt und Aufenthaltstiteln, einschließlich solcher zur

Familienzusammenführung und einschließlich des Zugangs zur Erwerbstätigkeit, durch die

Mitgliedstaaten;

b) Festlegung der Rechte von Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig mit gefestigtem

Aufenthaltsstatus in einem Mitgliedstaat aufhalten, einschließlich der Bedingungen, unter

denen sie sich in den anderen Mitgliedstaaten frei bewegen und aufhalten dürfen;

c) illegale Einwanderung und illegaler unerlaubter Aufenthalt, einschließlich Abschiebung und

der Rückführung solcher Personen, die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten.

(3) Die Union kann Abkommen mit Drittländern schließen, deren Ziel eine Rückübernahme

illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger in ihr Ursprungs- oder Herkunftsland ist.

(4) Durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze können unter Ausschluss jeglicher

Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Maßnahmen

festgelegt werden, mit denen die Bemühungen der Mitgliedstaaten um die Integration der sich

rechtmäßig mit gefestigtem Aufenthaltsstatus in ihrem Hoheitsgebiet aufhaltenden

Drittstaatsangehörigen gefördert und unterstützt wird.



Explanation (if any) :

Es gibt verschiedene Möglichkeiten im Umgang mit Erscheinungen der illegalen Einwanderung, die
den Werten der Union entsprechen. Die Verfassung sollte sich deshalb einer Präjudizierung dieser
Politik enthalten.


	Artikel€III-163 (ex-Artikel€12)

